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„Am Torhaus II"
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     PLANUNGSSTAND: SATZUNG

 M 1:1000

Bearbeitet von der

Landeshauptstadt Saarbrücken

Saarbrücken, den 03.08.2017

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(gemäß § 9 BauGB i.V.m. BauNVO)

Die Planunterlage entspricht den gesetzlichen

Anforderungen der Planzeichenverordnung vom

18.12.1990.

Der Kartenausschnitt (Katasterkarte) entspricht für

den Geltungsbereich des Bebauungsplanes dem

Stand vom 23.10.2014.

i. A.

Die Oberbürgermeisterin

Saarbrücken, den __.__.____

Der Stadtrat hat in öffentlicher Sitzung vom

08.12.2015  die Aufstellung des Bebauungsplanes

nach § 2 BauGB beschlossen. Der Beschluss ist am

09.03.2016 ortsüblich bekannt gemacht worden.

i. V.

Die Oberbürgermeisterin

Saarbrücken, den __.__.____

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung

hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB auf Dauer eines

Monats vom 16.06.2017 bis einschließlich 17.07.2016

öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung

sind am 07.06.2017 ortsüblich bekannt gemacht

worden.

i. V.

Die Oberbürgermeisterin

Saarbrücken, den __.__.____

Der Stadtrat hat in öffentlicher Sitzung vom

26.09.2017 diesen Bebauungsplan nach § 10 Abs. 1

BauGB als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung

ausgefertigt.

Die Oberbürgermeisterin

Saarbrücken, den __.__.____

Der Satzungsbeschluss durch den Stadtrat und der

Ort, an dem der Plan während der Dienststunden

eingesehen werden kann, ist am

__.__.____ortsüblich bekannt gemacht worden.

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan

gmäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

i. A.

Die Oberbürgermeisterin

Saarbrücken, den __.__.____

PLANZEICHENERKLÄRUNG

(gemäß BauGB i.V.m. PLANZVO 1990)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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